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Auszug aus dem 
Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland  

(zuletzt geändert durch den zwölften Rundfunkänderungsstaatsvertrag  
vom 18.12.2008) 

 
zu Telemedienauftrag d. öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Dreistufentest 

 
§ 11 d Telemedien 
(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 

Deutschlandradio bieten Telemedien an, die journalistisch-redaktionell veranlasst und 
journalistisch-redaktionell gestaltet sind. 

 
(2) Der Auftrag nach Absatz 1 umfasst das Angebot von 

1. Sendungen ihrer Programme auf Abruf bis zu sieben Tage nach deren Ausstrahlung, 
Sendungen auf Abruf von Großereignissen gemäß § 4 Abs. 2 sowie von Spielen der 1. 
und 2. Fußball-Bundesliga bis zu 24 Stunden danach, 

2.  inhaltlich und zeitlich bis zu sieben Tage danach auf eine konkrete Sendung bezoge-
nen Telemedien soweit auf für die jeweilige Sendung genutzte Materialien und Quel-
len zurückgegriffen wird und diese Telemedien thematisch und inhaltlich die Sen-
dung unterstützend vertiefen und begleiten, ohne jedoch bereits ein eigenständiges 
Telemedienangebot nach § 11 f Abs. 3 darzustellen; diese  sendungsbezogenen Tele-
medien sind in Telemedienkonzepten entsprechend § 11 f Abs. 1 zu beschreiben; 
Vorankündigungen sind zulässig, 

3. Sendungen und sendungsbezogenen Telemedien nach Ablauf der Fristen nach 
Nummer 1 1. Halbsatz und Nummer 2 sowie von nichtsendungsbezogenen Teleme-
dien nach Maßgabe eines nach § 11 f durchgeführten Verfahrens; in den Teleme-
dienkonzepten ist angebotsabhängig eine Befristung für die Verweildauer vorzu-
nehmen; nichtsendungsbezogene presseähnliche Angebote sind nicht zulässig und 

4. zeitlich unbefristeten Archiven mit zeit- und kulturgeschichtlichen Inhalten nach 
Maßgabe der gemäß § 11 f zu erstellenden Telemedienkonzepte. Im Übrigen bleiben 
Angebote nach Maßgabe der §§ 16 a bis e unberührt. 

 
(3) Durch die Telemedienangebote soll allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an der Infor-

mationsgesellschaft ermöglicht, Orientierungshilfe geboten sowie die technische und in-
haltliche Medienkompetenz aller Generationen und von Minderheiten gefördert werden. 
Bei sendungsbezogenen Telemedien muss der zeitliche und inhaltliche Bezug zu einer be-
stimmten Sendung im jeweiligen Telemedienangebot ausgewiesen werden. 

 
(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 

Deutschlandradio bieten ihre Angebote in elektronischen Portalen an und fassen ihre Pro-
gramme unter elektronischen Programmführern zusammen. 

 
(5) Werbung und Sponsoring sind in Telemedien nicht zulässig. Das Angebot auf Abruf von 

angekauften Spielfilmen und angekauften Folgen von Fernsehserien, die keine Auftrags-
produktionen sind, ist nicht zulässig. Eine flächendeckende lokale Berichterstattung in Te-
lemedien ist nicht zulässig. Die in der Anlage zu diesem Staatsvertrag aufgeführten Ange-
botsformen sind in Telemedien nicht zulässig. 

 
 
Negativliste öffentlich-rechtlicher Telemedien 
(zu § 11 d Abs. 5 Satz 4 des Rundfunkstaatsvertrages) 
1. Anzeigenportale, Anzeigen oder Kleinanzeigen, 
2. Branchenregister und -verzeichnisse, 
3. Preisvergleichsportale sowie Berechnungsprogramme (z. B. Preisrechner, Versicherungs-

rechner), 
4. Bewertungsportale für Dienstleistungen, Einrichtungen und Produkte, 
5. Partner-, Kontakt-, Stellen-, Tauschbörsen, 
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6. Ratgeberportale ohne Sendungsbezug, 
7. Business-Networks, 
8. Telekommunikationsdienstleistungen im Sinne von § 3 Nr. 24 des Telekommunikationsge-

setzes, 
9. Wetten im Sinne von § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuches, 
10. Softwareangebote, soweit nicht zur Wahrnehmung des eigenen Angebots erforderlich, 
11. Routenplaner, 
12. Verlinkung ohne redaktionelle Prüfung; Verlinkungen sollen ausschließlich der unmittelba-

ren Ergänzung, Vertiefung oder Erläuterung eines Eigeninhalts (auch von Beteiligungsun-
ternehmen) dienen und nicht unmittelbar zu Kaufaufforderungen führen, 

13. Musikdownload von kommerziellen Fremdproduktionen, 
14. Spieleangebote ohne Sendungsbezug, 
15. Fotodownload ohne Sendungsbezug, 
16. Veranstaltungskalender (sendungsbezogene Hinweise auf Veranstaltungen sind zulässig), 
17. Foren, Chats ohne Sendungsbezug und redaktionelle Begleitung; Foren, Chats unter Pro-

gramm- oder Sendermarken sind zulässig. Foren und Chats dürfen nicht inhaltlich auf An-
gebote ausgerichtet sein, die nach den Nummern 1 bis 16 unzulässig sind. 

 
 
§ 11 f Telemedienkonzepte sowie neue oder veränderte Telemedien 
(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 

Deutschlandradio konkretisieren die inhaltliche Ausrichtung ihrer Telemedien nach § 11 d 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 jeweils in Telemedienkonzepten, die Zielgruppe, Inhalt, Ausrich-
tung und Verweildauer der geplanten Angebote näher beschreiben 

 
(2) Die Beschreibung aller Telemedien muss einer Nachprüfung des Finanzbedarfs durch die 

KEF ermöglichen. 
 
(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 

Deutschlandradio legen in den Satzungen oder Richtlinien übereinstimmende Kriterien 
fest, die sie in jedem Einzelfall bei der Entscheidung der Frage anzuwenden haben, in wel-
chen Fällen ein neues oder verändertes Telemedienangebot vorliegt, das nach dem nach-
stehenden Verfahren zu prüfen ist. Ein verändertes Angebot liegt insbesondere vor, wenn 
die inhaltliche Gesamtausrichtung des Angebots oder die angestrebte Zielgruppe verän-
dert wird. 

 
(4) Ist ein neues Angebot oder die Veränderung eines bestehenden Angebots nach Absatz 1 

geplant, hat die Rundfunkanstalt gegenüber ihrem zuständigen Gremium darzulegen, dass 
das geplante, neue oder veränderte, Angebot vom Auftrag umfasst ist.  

 
Es sind Aussagen darüber zu treffen, 
 
1. inwieweit das Angebot den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der 

Gesellschaft entspricht, 
 
2. in welchem Umfang durch das Angebot in qualitativer Hinsicht zum publizistischen 

Wettbewerb beigetragen wird und 
 

3.  welcher finanzielle Aufwand für das Angebot erforderlich ist. 
 
Dabei sind Quantität und Qualität der vorhandenen frei zugänglichen Angebote, die 
marktlichen Auswirkungen des geplanten Angebots sowie dessen meinungsbildende Funk-
tion angesichts bereits vorhandener vergleichbarer Angebote, auch des  öffentlich-
rechtlichen Rundfunks, zu berücksichtigen. 
Darzulegen ist der voraussichtliche Zeitraum, innerhalb dessen das Angebot stattfinden 
soll. 
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(5) Zu den Anforderungen des Absatzes 4 ist vor Aufnahme eines neuen oder veränderten An-
gebots durch das zuständige Gremium Dritten in geeigneter Weise, insbesondere im Inter-
net, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Gelegenheit zur Stellungnahme besteht 
innerhalb einer Frist von mindestens sechs Wochen nach Veröffentlichung des Vorhabens. 
Das zuständige Gremium der Rundfunkanstalt hat die eingegangenen Stellungnahmen zu 
prüfen. Das zuständige Gremium kann zur Entscheidungsbildung gutachterliche Beratung 
durch unabhängige Sachverständige auf Kosten der jeweiligen Rundfunkanstalt in Auftrag 
geben; zu den marktlichen Auswirkungen ist gutachterliche Beratung hinzuzuziehen. Der 
Name des Gutachters ist bekannt zu geben. Der Gutachter kann weitere Auskünfte und 
Stellungnahmen einholen; ihm können Stellungnahmen unmittelbar übersandt werden. 

 
(6) Die Entscheidung, ob die Aufnahme eines neuen oder veränderten Angebots den Voraus-

setzungen des Absatzes 4 entspricht, bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesen-
den Mitglieder, mindestens der Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des zuständigen 
Gremiums. Die Entscheidung ist zu begründen. In den Entscheidungsgründen muss unter 
Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen und eingeholten Gutachten darge-
legt werden, ob das neue oder veränderte Angebot vom Auftrag umfasst ist. Die jeweilige 
Rundfunkanstalt hat das Ergebnis ihrer Prüfung einschließlich der eingeholten Gutachten 
unter Wahrung von Geschäftsgeheimnissen in gleicher Weise wie die Veröffentlichung des 
Vorhabens bekannt zu machen. 

 
(7) Der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde sind vor der Veröffentlichung alle für eine 

rechtsaufsichtliche Prüfung notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zu über-
mitteln. Nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 5 und 6 und nach Prüfung durch die 
für die Rechtsaufsicht zuständige Behörde ist die Beschreibung des neuen oder veränder-
ten Angebots in den amtlichen Verkündungsblättern der betroffenen Länder zu veröffent-
lichen. 

 
 
 
 
Artikel 7 Übergangsbestimmung, Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 
(1) Die Anforderungen des § 11d des Rundfunkstaatsvertrages gelten auch für alle bestehen-

den Angebote, die über den 31. Mai 2009 hinaus fortgeführt werden. Dieser Bestand ist in 
Telemedienkonzepten den Ländern darzulegen. Für den Bestand gilt § 11f des Rundfunk-
staatsvertrages entsprechend. Das Verfahren entsprechend § 11f des Rundfunkstaatsver-
trages ist bis zum 31. August 2010 abzuschließen. Bis zum Abschluss des Verfahrens ist die 
Fortführung bestehender Angebote zulässig. Entsprechendes gilt für Angebote nach § 11c 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Nr. 4 des Rundfunkstaatsvertrages. 

[…] 


